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16/143 
Allgemeinverfügung  
Aufstallungsanordnung gem. § 13 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest  
(Geflügelpest-Verordnung)  
 
Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel ordne ich Folgendes an: 
 
Sämtliches im Stadtgebiet Remscheid gehaltene Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist ab sofort ausschließlich 
 

1. in geschlossenen Ställen oder   
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge  
 gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln  
 gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), 

 
zu halten. 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme ordne ich im öffentlichen Interesse an. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so lange, bis ich sie 
wieder aufhebe. 
 
Begründung:  
Seit dem 08.11.2016 wurden über 100 Fälle von Hochpathogener Aviärer Influenza (HPAI), Subtyp H5N8, in Wild-
vögeln in mehreren Bundesländern nachgewiesen. Auch vier Hausgeflügelbestände in Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein waren betroffen. Am 18.11.2016 wurde ein Verdacht bei einem Wildvogel im Kreis Wesel als 
H5N8 HPAI bestätigt.  
 
Aus diesem Grund muss eine Ausweitung der bisher gemäß § 13 der Geflügelpestverordnung ausgewiesenen Risiko-
gebiete erfolgen und eine entsprechende Aufstallung von Geflügel in diesen Gebieten veranlasst werden.  
 
Die Aufstallung muss in jeder Gemeinde erfolgen, in der die Geflügeldichte 1000 Stück Geflügel/km2 überschreitet. 
 
Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, anzeigepflichtige Viruserkran-
kung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Folgen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und 
verarbeitende Industrien haben kann.  
 
Infektionen des Menschen mit diesen H5N8 Viren wurden bislang nicht bekannt; dennoch kann eine Empfänglich-
keit des Menschen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen werden. 
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund der Feststellungen in Deutschland, den Niederlanden und Großbri-
tannien mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden. Aufgrund der hochinfektiösen Viruserkrankung und der bereits 
amtlich festgestellten Ausbrüche im In- und Ausland, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger der Aviä-
ren Influenza bereits in andere Bestände verschleppt bzw. aus anderen Beständen eingeschleppt wurde.  
 
In dem Stadtgebiet Remscheid besteht zurzeit eine Geflügeldichte über 1000 Stück Geflügel/km2. Daher habe ich 
die Aufstallungsanordnung unter Berücksichtigung des mir eingeräumten Ermessens sowie des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften getroffen. Andere - ggf. mildere - Möglichkeiten, die 
Tierseuche schnell und wirksam einzudämmen, sind für mich nicht ersichtlich.  
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe 
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt wer-
den.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:  
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme 
angeordnet. Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. 
Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der Aviären Influenza unter ande-
rem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu 
unterbinden war.  
 
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter am Ein-
tritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden 
Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt. 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch einlegen. Dieser ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei mir unter der o. g. Anschrift oder bei jeder anderen Dienststelle der Stadt Solingen 
unter Angabe des Datums und Aktenzeichens des angefochtenen Bescheides einzulegen. Sollte die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Beauftragten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet wer-
den. 
 
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz erho-
ben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des 
Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elekt-
ronische Poststelle der Behörde übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: VPS@Solingen.de  
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, gem. § 80 Abs. 5 VwGO die 
aufschiebende Wirkung der Klage ganz oder teilweise wiederherstellen oder die Aufhebung der sofortigen Vollzie-
hung anordnen.  
 
Hinweise: 

 
Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung kann ich in Einzelfällen Ausnahmen von der Aufstallungsanord-
nung genehmigen. 
 
Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten: 

 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 
Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung 
angemessenen Bußgeld bis zu 30.000,00 Euro geahndet werden. 
 
Rechtsgrundlagen: 

 
- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
Remscheid Solingen Wuppertal 
Solingen, 18. November 2016 
Im Auftrag 
gez. Trutzenberg 
Amtstierarzt 
 
 

16/144 
Benachrichtigungen über die öffentl. Zustellungen  
gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW 
 
Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 
 

1.  
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser  

Behörde eingesehen werden: 

2.  
Name und letzte bekannte  

Anschrift des Zustelladressaten: 

3.  
Datum und Aktenzeichen  

des Dokumentes: 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 218 

Frau Sylvia Buchmann, 
Pferdebrink 25  
in 45357 Essen 

14.07.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102605024 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 146 

Herrn Gaetano Emanuele Sciacca, 
Palmstraße 13, 
42853 Remscheid 
 

07.11.2016,  
Aktenzeichen  
3.32.1-270/16-HeMe 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Herrn Ionut Paul Matei, 
sat LESPEZI, com GARLENI  
in RO-607202 JUD. BACAU 
 

10.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102630379 
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1.  
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser  

Behörde eingesehen werden: 

2.  
Name und letzte bekannte  

Anschrift des Zustelladressaten: 

3.  
Datum und Aktenzeichen  

des Dokumentes: 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Herrn Krzysztof Siwiecki, 
BISKUPA JAKUBA GLAZERA 18m. 36  
in PL-37-700 PRZEMYSL 
 

11.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102626559 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 218 

Herrn Ekrem Arslan, 
Mustafa Pasa mah. Ahmet Özcan 
sok.No.24/3  
in TR- ELAZIG 

16.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102610838 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Herrn Ben Pirto, 
In de Riet 31  
in NL-5961 DE HORST 
 

16.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102625725 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Frau Brigitta Szekeres, 
Dozsa György Utca 4  
in H-7261 TASZAR 
 

16.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102609621 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 217 

Herrn Alain S. C. Gillet, 
Drie Eikenstraat 449 0031  
in B-2650 EDEGEM 
 

17.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102632456 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Herrn Lajos Gabor, 
Str. Primaverii nr. 113  
in RO-545500 ORAS. SOVATA JUD. 
MURES 

18.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102629811 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 217 

Herrn Sascha Ralf Weingardt, 
Seeburgstr. 16  
in CH-9404 RORSCHACHERBERG 
(SCHWEIZ) 

21.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102635658 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Herrn Tiberiu Dima, 
Nr. 150  
in RO-307107 SAT.CHEVERESU MA-
RE,JUD.TIMIS 

21.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102622418 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 218 

Herrn Norman Dick, 
Bassegembosstraat 9  
in B-8573 TIEGEM 
 

22.11.2016,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102620422 
 

 
Die Dokumente enthalten Ladungen zu Terminen oder Fristen, dessen Versäumnisse Rechtsnachteile zur Folge 
haben können. 
 
Remscheid, den 22. November 2016 
Im Auftrag  
gez. Cetinkaya, gez. Meier, gez. Schwirtzek, gez. Richter, gez. Faller, gez. Peter 
 
 

 
 


